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Gcltungsbcreich und Zweck

Die jeweiligen Eigentümer (natürliche urrd juristische Personen) der irn Pllichtkreis
Gründelisbach liegenden Objekte bilden eine Wuhrkorporation nach den gesetzli-
clien Bestimmungen ($ 51 ff. des kant. Wassereclrtsgesetzes vom l 1 ,09.1973 und
VV vonr 13.09.1976),

Die Wulu'korporation übernimrnt im Gebiet des Pflichtkreises unter der Aufsicht
Bezilksrates inr Rahrnen der nachfolgenden Bestimnrungen den Unter'halt des
vorerwähnten Gewässemystems sowie die notwendigen Vetbauungsmassnahnten,
Für'das ganze Gebiet des Pflichtkteises übeminrnt sie unter Aufsicht des Bezirks-
rates die Überwachung der fliessenden Gewässer.

Soweit das Gewässer in der ersten Zone des Pflichtkreises liegt und die Wult-
pfliclrt im Sinne der Vollzugsverordnung zum WRG abgelöst ist, ist der Unterhalt
und die Verbauung ausschliesslich Sache der Korporatiou. Die bisher Pflichtigen
dürfen dort keine Arbeiten an den Gewässem mehr ausführen, ausgenommen in
dringenden Notfällen zum Schutze des Eigentunrs.
In derr übrigen Zonen sind Unterhalt und Verbauungen unter Aufsicht der Korpo-
ration duroh die bisher Pflichtigen auszuftihren. Übersteigen diese Aufwendun-
gen die Kräfte der Pfliclttigen, oder stehen sie in keinem Verhältnis zum Wert oder
Ertrag der belasteten Grundstücke, so kamr die Korporation an allfälligen Velbau-
ungskosten, je nach Interesse und Nutzen fiir das gesamte Gewässersystem einen
Beitrag an die nicht durch Subventionen gedeckten Restkosten lgisten.
Das Begehren ist jeweils flühzeitig sehriftlich dem Wuhnat zur Begutachtung ein-
zureichen,

Sfuntliche Eindolungen, Eindeckungen oder sonstigen baulichen Verärderungen
am Gewässersystenr, die nicht bereits im Zusarmnenhang mit subventionierten
Verbauungsmassnahmen vom Baudepartement des Kantons überprüft wurden, be-
nötigeu eine Bewilligung des Bezir*srates,

Der Unterhalt sämtlicher über die Geu,ässer fiihrenden Brücken und Stege bleibt
Sache der bisher Pfliclrtigen. Ebenso sind bei Durchlässen und Eindolungen, soweit
nicirt ausdri.ick I ich festgehalten, keine Unterhaltspfl i chten abgel öst.

Die Organe der Korporation oder deren Beauftragte haben zur Erfüllung ihrer Auf-
gabe jedelzeit entlang der Gewässer Zugangs- und Dqrchgangsrecht duch die anljf
genden Grundstücke. Dies gilt insbesondele filr die Ausflihrungs- und Unterhalts-
pflicltt. Am Eigentum entstehende Schäden sind auf Antrag zu vergüten. Eine Ent-
eignung geriräss $ 56 des Wasserrechtsgesetzes bleibt volbehalten.
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Organe rler Wuhrkorporation

7. Die Organe der Wuhrkorporation sind:

- die Wuhrgenossenversarnmlung
- del Wuhmat
- die Baukommission
- die Rechnungsprüfungskomnrission

Wuhrgenossenversa m mlung

Die Wuhlgenossenversarnrnlung ist das oberste Organ der Wuhlkorporation.
Sie besteht aus den in Art. I bezeichneten Perimeterpflichtigen.

Stimmberechtigt ist jeder handlungsfdhige Wuhrgenosse. Handlungsunfühige
werden durch die gesetziichen Vertretel und juristische Personen durch eiu-
nen Bevollurächtigten vertreten. Die Perimeterpflichtigen sind bereclrtigt, sich
an der Wuhrgenossenversammlung durch einen Dritten rnit schriftlicher Voll-
macht veftretert zu lassen.

An der Wuhrgenossenversammlung hat jeder Stirnrnberechtigte nur eine Stim-
me, auch wenn er ein oder mehrerc perimeterpflichtige Objekte oder eiu
grösseres oder kleineres Perinreterkapital vertritt. Zu Beginn der Versamrnlung
ist die Zahl der Stimmbereelrtigten festzustellen.
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11. Es wird offen abgestimnrt, wenn jedoch ein Drittel der anwesenden Stimmbe-
rechtigten es verlangt, geheim. Die nrit einfacher Mehdreit gefassten Be-
schlüsse sind für die Gesanrtheit der Perimeterpflichtigen verbindlich.
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Die Wuhrgenossenvsrsamrnlung findet ordentlicherweise alie zwei Jahre im

Frtihjahr statt. Ausserordentlicherweise besarnmelt sie sich auf Beschluss des

Wuhrrates oder auf das schriftliche Begehren von mindestens einem Fi.inftel

der Perirneterpfl ichti gen. Letztercnfall s i st d ie W uhrgenossenvemamnrlung
inneft ftinf Wochen seit Eingang des Begehrens anzuordnen. Dem Begehren

der Wulugenossen urn Einberufung einer ausselordentlichen Wuhrgenossen-

versammlung mtissen begründete Agtriige satnt Unteflagen beigelegt wer'den.

Gesuche und Anträge von Perimeterpflichtigen zuhanden der ordentlichen
Wuhrgenossenversalnmlung rnüssen bis spätestens den 31, Januar dern Wulu-
rat schriftlich mit ausflJhrlicher Begündung eingewiesen werden.

Wuhrgenossenversammlungen sind jeweilen unter Bekanntgabe der Trak-
tanden, dringende Fälle ausgenommen, acht Tage im voraus den Perirnetel-
pfl ichtigen anzuzeigen,

14. DieWuhrgenossenvel'sammlungwählt:

a) den Wulu'rat von 7 Mitgliedent
b) aus dessen Mitte den Präsidenten
c) 3 Rechungsprüfer
d) zwei Stimmenzähler

Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Austretenden sind wieder wählbar.

15. Jeder stimmbereehtigte Wuhrgenosse ist verpflichtet, eine Wahl auf 4
Jahre anzunehmen. Die Annahme kam ablehnen:

a) wer das 60. Altersjahr zurilckgeleg hat
b) wer wegen körperlicher Gebrechen das Amt nur mit Mtlhe

ftIhren könnte.

Wird zwischen den pertodischen Emeuerungswahlen eine Stelle frei, ist
diese an der näshsten Wuhrgenossenversammlung wieder zu besetzen.

Der Neugewählte tritt in die Amtsdauer des Aush'etenden.

16. DieWuiu'genossenversammlungfasstBeschlilssetlber:

a) Genehmigung, Abänderung und Ergänzung des Wuhmeglementes
b) die Rechnung und den Voranschlag der Rechnungsperiode
c) die Beschaffung der ftr die Verbauung und deren Untelhalt sowie

fltr die Vetwaitung nötigen Geldmittel
d) die Durchführung grösserer, im Voranschlag nicht vorgesehener

Verbauungen



e) die Erteilung der Prozessvollmaclrt in Zivilsachen arr den Wuhrrat
{) Anträge. soweit sie in die Konrpetenz der Korpomtion fallen.

hn tlbrigen richtet sish das verfahren sinngemäss nach den $$ 2l bis
30 des Gesetzes tiber die organisation del Genreiuden und Bezirke
vom 29. Oktober 1969 (GOC).

Beschlüsse tiber Abänderung des Reglementes bedttrfenz/3 der anwe-
senden Stimmen und der Genehmigung des Regierungsrates.
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Der Wuhrrat

18. Der Wuhlrat besteht aus:

Pffisident, Vizepräsident, Aktuar, Kassier und 3 Wuhnäten.

Der wuhn'at konstituiert sich selbst, das heisst er besfinrmt auf4
Jahle den Vizepräsidenten, den Aktuar, den Kassier, die Wuhrmei-
ster sowie die Baukommission.

Dern wuhrrat obliegt die vorbereitung der wuhrgenossenversamm-
lung, der vollzug der Beschltlsse, das Eirueichen von Gesushen und
Anaägen an die Behörden sowie der Vollzug ihrer Beschlüsse,
Er erledigt von sich aus folgende Geschäfte:

a) Voranschlag und Rechnungsablage
b) Einzug der Perimeterbeiträge
c) Anträge an den Bezirksrat ftir Neuschatzungen bei parzeilierung

von Grundstücken, Neu- und Umbauten etc.
d) Bezug der Subventionen und sonstigen Beiträge
e) Anordnung aller Arbeiten und Leistungen, die ihm gemäss Gesetz

und Reglement zugeordnet sind
f) fuiordnuug aller ö'ingenden Massnahmen, die zur Beirebung oder

Verhinderung von grösseren Schäden notwendig sind, wie über-
haupt den ftirderlichen vollzug der von den Behörden nach Mass-
gabe der wasserpolizeil ichen Bestinrmungen erhaltenen weisungen

g) Bestimmungen der Taggelder der Mitglieder des wuhrrates und des
Gehalts der Funktionäre

h) Alljäh{ich wenigstens einmal eine gemeinsarne Begehung der ver-
bauungswerke und des Bachlaufs

i) Ptozessfiihrung und Vollmachterteilung iu dringenden Fällen
k) Alle sonstigen Aufgaben, die nicht in andere Zuständigkeit fallen
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2'l Die Baukommission ist berechtigt, mit Zustimmung des wuhrrates

sowohl technische als auch baufachkundige Berater beizuziehen.

Die Rechnungsprüfun gskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Rechnungen zu prüfen

und der nächsten ordentlichen Wuhrgenossenversammlung darüber

Bericht zu erstatten. Über die Anträge, welche die Kommission an

der Wuhrgenossenversanrmlung stellen will, hat sie 14 Tag zuvor

schriftlich Bericht dem Wuhnat zu erstatten.

Allgemeine Bestimmungen

29. Nach rechtskräftiger Perimetereinschätzung äbergibt der Bezirksrat

dem Wuhrrat das Lastenverzeichnis. Dieses bildet die Grundlage nrt
Berechnung der Verteilung der Bau-, Unterhalts- und Verwaltungs-

kosten auf die Perimeterpflichtigen. Fär den Perimeterbeitrag be-

steht nach Art 820 ZGB ein gesetzliches Pfandrecht, $ 203 EG,ZGB
Im Lastenverzeichnis ist jeder Eigenttrmswechsel sofort zu vennef-

ken. Die Anzeigepflicht obliegt demVeräusseref. Ertragt die Fol-
gen, welche aus der Nichterfüllung dieser Pflicht erwachsen

30. Der Wuhrrat kann im einzelnen Fall beim Bezirksrat Einsicht in die

Akten der Perimetereinschätzung nehmen.

Der Bezirksrat kann verlangen, dass ihm ein Sitz mit Stimmfecht im
Wuhnat bzw. in der Baukommission eingeräumt wird.

31. Der Bezirksrat kann auf motiviertes Gesuch von Beteiligten eine Re-

vision des Pflichtkreises, sowie der Kostenverteilung vomehmen-

Bei Neu- oderNachschatzungen ist dem Bezirksrat freigestellt, ein

Mitglied der Wuhrkorporation zur Mithilfe aufzubieten.
32.

Bei Eigenttimerwechsel schuldet der den Beitrag, der im Zeitpwrkt
der Rechnungsstellung Eigentümer ist'

JJ.
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Der Prtisident, im Verhinderungsfalle del Vizepräsident, leitet die Ver-
handlungen der Wuhrgenos$e$sversanrrnlung und die Sitz-ungen des
Wuhrrates, Er sorgt ferner flir die Erledigung der laufenden Geschäfte.
Er vertritt die Wuhrgenossenschaft nach aussen rnit dern Aktuar oder
dem Kassier.

Der Aktuar fiihrt die Protokolle der Wuhrgenossen ersammlungen,
der Sitzungen des Wuhrates sowie der Baukomrnission und besorgt
die Korrespondenz.

Der Kassier besorgt das Kassa- und Reshnungswesen. Er filhrt das
Lastenverzeichnis der Perimeterpflichtigen und trägt die Anderungen
fortlaufend nach. Er legt die Lieferungs- und Lohnlisten und Rech-
nungen, bevor er sie bezahlt, dem Präsidenten vor. Mit dem Visum
versehene Fakturen sind terrningemäss zu bezahlen. Der Kassier
schliesst die Jahresrechnungen jeweils auf den 3 l. Dezember ab,
legt sie einen Monat vor der GV samt Belegen und Vennögensaus-
weis dern Wuhnut vor und inneü 10 Tagen nach deren Genehmigurg
den Rechnungsrevisoren.

Ftir die Verhandlungen des Wuhrrates gelten inr tibrigen sinngemäss
die $$ 34 - 42 des GOG.

Die Baukommission

25 Die Wuhrmeister sind fi.ir die ituren zugeteilten Gewässershecken
das Korrtroll- und Ausflihtungsorgan für bauliche Massnahmen des
Wuhnates. Sie kontrollieren periodisch oder bei grösserer Wasser-
ftlhrung den Zustand der Ufer und del Bachsohle, erstatten darüber
Bericht und stellen entsprechende Anträge.

26 Sie sind bereohtigt, drängende kleinere Arbeiten selbst anzuordnen,
die zur Bchebung oder Verhinderung von Schäden notwendig sind,
soweit sie unverzüglich durchgeführt werden müssen. Sie orientieren
ebenfalls umgehend den Wulu:r'at,
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Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass die Ausgaben durch das vorhan-

dene pflichtige Perimeterkapital zu decken sind. Erst nach rechts-

kräftiger Einschatzung können von einem neuen Pflichtigen Beiträ-

ge verlangt wetden.

Bei grösseren Bauvorhaben kann der Wuhrrat der Wuhrversammlung
jeweils einen Amortisationsplan unterbreiten. In diesem Amortisa-
tionsplan ist darauf zu achten, dass die Schulden angemessen auf ver-

schiedene Rechnungsperioden verteilt werden und die Belastung der

Mitglieder der Korporation möglichst gleichmässig bleibt.

Für Schulden der Wuhrkorporation haftet in erster Linie das Vermö-
gen der Korpoütion und in zwsiter Linie die Wuhrgenossen im Ver-
hältnis ihrer Perimeterpfl icht.

Für die Vergebung und Ausführung von Arbeits- und Lieferungsauf-
trägen gelten die kantonalen Bestimmungen, insbesondere die jeweils

gültigen kantonalen Submissionsvorschriften.

Dieses Reglement tritt nach Annahme durch die Wuhrgenossenver-

sammlung und der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft'

NAMENS DER WUHRKORPORATION

Der Präsident: Josef Betschart
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Der Aktuar: Karl Deck
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